A Service of

ECOMNZTOR pr

Make Your Publications Visible.

Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft

Leibniz Information Centre
for Economics

Schmahl, Winfried

Article

Die Verteilungswirkung der betrieblichen
Gewinnbeteiligung in Frankreich

Schmollers Jahrbuch fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Provided in Cooperation with:
Duncker & Humblot, Berlin

Suggested Citation: Schmahl, Winfried (1970) : Die Verteilungswirkung der betrieblichen
Gewinnbeteiligung in Frankreich, Schmollers Jahrbuch fir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
ISSN 0036-6234, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 90, Iss. 1, pp. 75-80,

https://doi.org/10.3790/schm.90.1.75

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/291210

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor durfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dirfen die Dokumente nicht fiir 6ffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielféltigen, 6ffentlich ausstellen, 6ffentlich zugénglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfiigung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewahrten Nutzungsrechte.

-. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

WWW.ECONSTOR.EU

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

Mitglied der

Leibniz-Gemeinschaft ;


https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://doi.org/10.3790/schm.90.1.75%0A
https://hdl.handle.net/10419/291210
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/

Die Verteilungswirkung der
betrieblichen Gewinnbeteiligung in Frankreich*

Nachdem sich Carl Féhl schon im Jahre 1964 gutachtlich fiir das
Bundeswirtschaftsministerium zur Vermégensbildung der Arbeitneh:
mer geiduBert hat!, er6ffnet Fohl fiinf Jahre spiter eine neue von ihm
herausgegebene Schriftenreihe mit dem Text eines fiir das Bundesar-
beitsministerium erstellten Gutachtens. — In Frankreich wurde ,,mit
Wirkung vom 1.1.1968 die Gewinnbeteiligung der Belegschaften durch
gesetzliche Regelung zur Pflicht gemacht ... (S. 7), und es ist in An-
betracht der neuerdings wieder verstirkt gefiihrten vermogenspoliti-
schen Diskussion in der Bundesrepublik naheliegend, daB} die franzo-
sischen MaBnahmen hier besondere Aufmerksamkeit verdienen.

In Frankreich wurde eine Gewinnbeteiligung auf betrieblicher
Ebene eingefiihrt, womit bewufit ein Element der Ungerechtigkeit in
Kauf genommen werden muBlte (Arbeitnehmer in Unternehmen mit ge-
ringem oder keinem Gewinn sind bei gleicher Leistung gegeniiber ihren
Kollegen in wirtschaftlich ,erfolgreicheren® Unternehmen benachtei-
ligt). Kurz skizziert Fohl die Vorgeschichte der gesetzlichen Regelung
in Frankreich, um dann deren 6konomische Konsequenzen zu durch-
leuchten. Dabei priift der Autor zunichst, welches der ,,wirtschaftliche
Rahmen von UmverteilungsmaBnahmen® ist. Dabei wihlt Fghl als —
auch von ihm als ,willkiirlich* bezeichnete — Zielsetzung, daf} ,,die
Arbeitnehmer im Laufe eines Arbeitslebens von 40 Jahren ein vererb-
liches Vermogen von zwei Jahreseinkommen® (S. 18) zu bilden in die
Lage versetzt werden. An Hand der deutschen Verhiltnisse versucht
Fohl zu zeigen, dafl diese Zielsetzung ,,im Wege der Umverteilung zu
Lasten der Besitzenden nur durch eine Heranziehung der gesamten
Selbstfinanzierungsbetrige der Kapitalgesellschaften zur Umvertei-
lung erreicht werden konnte“ (S. 22). Dies wird von F6hl als die

* Zu: Carl Fihl: Obligatorische Gewinnbeteiligung in Frankreich ein nachahmens-
wertes Vorbild? — Gutachten erstellt im Auftrage des Bundesministeriums fiir Ar-
beit und Sozialordnung — (Schriften des Instituts fiir Theorie der Wirtschaftspoli-
tik. Hrsg. Carl Féhl. Bd. 1). Berlin 1969, Duncker & Humblot. 72 S.

1 Carl Féhl, unter Mitarbeit von Manfred Wegner und Leo Kowalsky: Kreislauf-
analytische Untersuchung der Vermégenshildung in der Bundesrepublik und der Be-
einfluBbarkeit ihrer Verteilung — Gutachten erstellt im Auftrage des Bundeswirt.
schaftsministeriums — (Institut fiir angewandte Wirtschaftsforschung Tiibingen,
Schriftenreihe: Bd. 2). Tiibingen 1964.
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duBerste Grenze fiir GewinnbeteiligungsmaBBnahmen betrieblicher oder

iiberbetrieblicher Art bezeichnet.

Unter der Uberschrift ,,Die Problematik des Verteilungsschliissels*
wirft Fohl zwei Fragen auf:

1. Weldher Betrag soll eigentlich zwischen Gesellschaftern und Beleg-
schaft aufgeteilt werden? Fohls Antwort ist: Der Nettogewinn (steu-
erpflichtiger Gewinn abziiglich Steuer) minus angemessene Verzin-
sung der bilanzmiBigen Eigenmittel der Gesellschaft plus im Ge-
schiftsjahr zugunsten der Belegschaft aufgebrachte freiwillige So-
zialleistungen (hier aufgefaBt als Vorgriff auf den der Belegschaft
zustehenden Teil des Gewinns).

2. In welchem Verhiltnis soll die Aufteilung vorgenommen werden?
F6hl bezeichnet es als ,natiirliche Losung®, den unter 1. definier-
ten Betriebsertrag ,,auf Gesellschafter und Belegschaft nach ihren
Anteilen an den Brutto-Wertschopfungskosten, also nach dem Ver-
hiltnis der Summe der Abschreibungen und der Verzinsung der
Eigenmittel zur Lohn- und Gehaltssumme zu verteilen® (S. 24).

Hierbei ist zu bedenken, daB sowohl der steuerpflichtige Gewinn
und damit zusammenhingend auch die Abschreibungen Manipulatio-
nen zuginglich sind, die das verindern, was zwischen Belegschaft und
Gesellschaftern verteilt werden kann. Zu fragen ist auch, ob in der
Lohn- und Gehaltssumme die freiwilligen Sozialaufwendungen enthal-
ten sein sollen oder nicht. Der Konzeption Fohls entsprechend, in der
diese Leistungen als ,,Vorgriff“ auf den Anteil am zu Verteilenden
aufzufassen sind, diirften die freiwilligen Sozialleistungen nicht in der
Lohn- und Gehaltssumme enthalten sein. Dies wird aber bei Fohl nicht
deutlich. Wichtiger noch als diese die Hohe des ,natiirlichen* Vertei-
lungssatzes betreffende Unklarheit scheint mir aber die Frage zu sein,
ob nicht dieser spezifisch verteilungspolitischen Betrachtung freiwilli-
ger Sozialleistungen eine Tendenz innewohnt, die dem verteilungspoli-
tischen Ziel (stirkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Vermégens-
zuwachs und -bestand) entgegenwirken kann. Werden von einem Un-
ternehmen der Belegschaft freiwillige Sozialleistungen fiir einen lin-
geren Zeitraum zugesichert, so kann durchaus in Zeiten schlechter
Konjunktur die Situation eintreten, da den Arbeitnehmern durch die
Sozialleistungen mehr zuflieBt, als sie bei der Aufteilung des ,,Gewinns®
(im oben definierten Sinne) erhalten wiirden. Sollte sich durch diese
spezielle Betrachtungsweise der freiwilligen Sozialleistungen die Auf-
fassung durchsetzen, diese Betrige seien primir oder allein vertei-
lungspolitisch motiviert, so konnte es vielleicht dazu kommen, dal} sie
im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren, und zwar aus der gleichen
Uberlegung heraus, aus der eine Tarifierung von bislang iibertarif-
lichen Leistungen moglichst vermieden wird.
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Ganz abgesehen von diesen Uberlegungen wiire iiberhaupt zu prii-
fen, was unter freiwilligen Sozialleistungen verstanden werden
soll, welche Teile davon hier sinnvoll beriicksichtigt werden kon-
nen und wie sie zum Lohn und Gehalt abzugrenzen sind (Einrichtung
von Kindergirten, Werksbiichereien, Unterstiitzung kultureller Zwek-
ke usw.). Das Problem soll an dieser Stelle nur deutlich gemacht wer-
den®.

Als nichstes untersucht Fohl formelmiiBig die Verteilungswirkungen
bei Anwendung des ,natiirlichen Verteilungsschliissels“. Gefragt wird,
»welcher Prozentsatz des unversteuerten Betriebsertrages (die unter 1.
definierte GroBe, W. Sch.) bei diesem Verteilungsschliissel der Beleg-
schaft in Abhiingigkeit von der Arbeitsintensitit des Unternehmens
(definiert als: Lohn- und Gehaltssumme zu den gesamten Wertschop-
fungskosten, W. Sch.) und vom Verhiltnis des unversteuerten Betriebs-
ertrages zu den Eigenmitteln der Gesellschafter zufdllt* (S.26). Der
Anteil der Belegschaft am Bruttogewinn (b) ist — unter der Pramisse,
daBl der Gewinnanteil der Belegschaft nicht der Besteuerung unter-
liegt — definiert als:

(t—g-Z
b=___ P

1

g

Vs
Hier bedeutet:
T = Steuersatz,
z = ZinsfuB,
p = Brutto-Rentabilitit der Eigenmittel (Bruttogewinn zu Eigenmittel der Ge-

sellschafter),

A = Arbeitsintensitit (Lohn- und Gehaltssumme zu Wertschdpfungskosten).

Der Anteil am Nettogewinn (b,) wird von Fohl definiert als:

b
R |
Hier wird deutlich, von welchen GriéBen der jeweilige Gewinnanteil
abhingig ist. (Unklar bleibt in diesem Teil, was unter dem ,betriebs-
notwendigen® Kapital verstanden werden soll. Praktisch wird man
wohl mit dem tatsdchlich vorhandenen Kapitalbestand arbeiten.)

2 Verwiesen sei zum Uberblick auf den Beitrag von Karl Hax: Betriebliche Sozial-
politik als Teilbereich der Unternehmenspolitik. Zeitschrift fiir handelswissenschaft-
liche Forschung, N.F. 7. Jg. (1955). S.1—21 (wiederabgedruckt in der Aufsatzsamm-
lsm;ga_vc;r;)l(arl Hax: Personalpolitik und Mitbestimmung. Kéln und Opladen 1969.
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Fohl analysiert nun im nichsten Kapitel die Auswirkung des in
Frankreich gewdhlten Verteilungsschliissels, wobei er als Vergleichs-
malstab den ,natiirlichen® Schliissel heranzieht. In Frankreich sollen
die Arbeitnehmer erhalten:

1 ( Lohn- und Gehaltssumme

2 Wertschopfung . Nettogewmn) .

2

Der ,,Bezug der Lohn- und Gehaltssumme auf die Wertschopfung
statt auf die Kosten der Wertschopfung (bedeutet) eine willkiirliche
Benachteiligung der Arbeiter, da hierdurch der Nettogewinn, der auf
beide Partner verteilt werden soll, bei der Errechnung der Anteile
filschlicherweise dem produktiven Beitrag des einen Partners, nimlich
des Kapitals, zugeschlagen wird* (S. 36).

Besonders hervorzuheben sind folgende Zusammenhinge: Die der
Belegschaft zuflieBenden Gewinnanteile werden bei der Ermittlung
des steuerpflichtigen Gewinns vom Bruttogewinn abgesetzt (bleiben
also steuerfrei). Gleichzeitig gestattet der franzosische Fiskus den Un-
ternehmern zum Zwecke der Investitionsforderung eine weitere Ab-
setzung vom Bruttogewinn, und zwar Investitionsausgaben bis zur
Héhe des Gewinnanteils der Belegschaft. ,,Das bedeutet, daB Unterneh-
mungen, die mindestens in Hohe des Gewinnanteils ihrer Belegschaft
investieren, diesen Gewinnanteil bei der Berechnung des steuerlichen
Gewinnes zweimal vom Bruttogewinn absetzen konnen, und das wie-
derum bedeutet, da die Korperschaftsteuer in Frankreich 50%0 be-
trigt, daB der Staat die gesamte Hohe des den Arbeitnehmern zufal-
lenden Gewinnanteils zu Lasten der Staatskasse bzw. des Steuerzah-
lers iibernimmt* (S. 37). (Nicht notwendig voll zutreffend ist die dar-
aus abgeleitete Fohlsche Bemerkung, daB den ,,Unternehmer ... die
Gewinnbeteiligung seiner Belegschaft keinen Pfennig [kostet]“ (S. 37),
da er ja iiber die Zahlung weiterer — direkter und indirekter — Steu-
ern mit zur Finanzierung der geplanten Vermégensbildung beitrigt.)
Wie Fohl feststellt, ergibt sich (partialanalytisch gesehen) auch fiir die
Belegschaft ein Vorteil. ,,Jhr prozentualer Anteil am Nettogewinn
steigt dabei um so mehr, je mehr der Nettogewinn die Verzinsung der
Eigenmittel der Gesellschafter iibersteigt, die in der franzésischen Re-
gelung mit 5 %o festgelegt ist“ (S. 37). Auch diese Zusammenhinge be-
handelt Fohl ausfiihrlich in formelmiBiger Darstellung.

Sowohl fiir den ,,natiirlichen Schliissel (eine Bezeichnung, die Fohl
vielleicht besser wegen ihres normativen Klanges vermieden hitte) als
auch fiir die franzosische Regelung ldBt sich zeigen, daB der ,,Einflufl
der Arbeitsintensitit ... sehr hoch (ist). Je hoher die Arbeitsinten-
sitit, um so hoher der Gewinnanteil der Belegschaft, um so hoher aber
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auch der prozentuale Zuwachs der Arbeitseinkommen bei gleichem
Verhiltnis des Bruttogewinns zum Eigenkapital oder zur Bruttowert-
schopfung des Unternehmens* (S.46). — Die kurzen empirisch orien-
tierten Uberlegungen zeigen, daB in der Mehrzahl der Unternehmun-
gen, mit vielleicht 80%0 der Arbeitnehmer, nur relativ bescheidene
Gewinne zur Verteilung anfallen, dagegen konnen 10—20°%o der Ar-
beitnehmer an relativ hohen Nettogewinnen je Arbeitnehmer partizi-
pieren (S.51). So ergeben sich bei dieser Regelung recht grofle finan-
zielle Unterschiede fiir die Arbeitnehmer, je nachdem, in welchem
Wirtschaftszweig oder Unternehmen sie beschiftigt sind, insbesondere
wenn man beriicksichtigt, daB vom Gewinn ja zunichst eine Verzinsung
der Eigenmittel der Kapitalgeber (in Frankreich von 59%) abgesetzt
wird. Ein erheblicher Teil der Beschiftigten wird also gar nicht erst in
den GenuB dieser Regelung kommen, ,,darf* jedoch iiber die Steuer-
zahlung zur Finanzierung der Gewinnbeteiligung fiir diejenigen Kolle-
gen mit beitragen, die Arbeitsplitze in ,rentableren® Unternehmen
oder Wirtschaftszweigen innehaben und dort ,im Zweifelsfalle schon
ein hoheres Lohneinkommen erhalten als sie (S. 60). In diesem Zusam-
menhang konnte argumentiert werden, dal hierin eine Verstirkung
der Allokationsfunktion des Lohnes zu sehen ist (Anreiz zur Wande-
rung von Arbeitskriften in Branchen oder Unternehmen mit héherer
Produktivitit), doch sind hier die bekannten Bedenken hinsichtlich
der Ausagekraft von Gewinnangaben als MaBstab fiir die Produktivi-
tit (u. a. der EinfluB der Marktstruktur) und die vorhandenen Mobili-
titshemmnisse zu erwihnen.

Ein Punkt, den F6hl beriihrt, soll noch herausgestellt werden. Der
Autor weist auf die (méglicherweise) ,, ,feindselige’ Haltung der heute
fiir die Investitionsentscheidungen Verantwortlichen® hin (8. 68), die
zu zuriickhaltenden Investitionsentscheidungen und via Multiplika-
toreffekt zu ,ernsthaften Krisen* fiilhren kann. Féhl schreibt: ,,Mag
alles barer Unsinn sein, was hier an Befiirchtungen vorgetragen wor-
den ist; Befiirchtungen allein geniigen, um bei Investitionsentschei-
dungen vorerst einmal zuriickhaltend zu sein“ (S.68). Hier wire zu
itherlegen (dies lag offensichtlich auBerhalb des Forschungsauftrages
an Fohl), wie solche mdglicherweise irrational begriindeten (zumindest
nicht 6konomisch begriindbaren) Investitionsstrategien der Entschei-
dungstriger verhindert werden konnen, eine Frage die unmittelbar
in das Problem der Mitbestimmung hineinfiihrt.

Die Verteilung der Entscheidungsbefugnisse scheint heute das zen-
trale ,,Verteilungsproblem* zu sein, das nicht automatisch durch eine
stirkere Vermogensbildung in Arbeitnehmerhand gelést werden kann.
In gewissem Sinne kann man eher umgekehrt davon ausgehen, daB
eine reale zusitzliche Vermogensbildung der Arbeitnehmer von eini-
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gem Gewicht (vor allem, wenn sie zu Lasten der Nichtarbeitnehmer
gehen soll) nicht ohne Mitentscheidungs- und Kontrollbefugnisse er-
reich- und durchsetzbar erscheint.

Fohl gegeniiber ist keinesfalls ein Vorwurf daraus abzuleiten, daf
er dieser Fragestellung nicht nachgegangen ist. Er hat das Schwerge-
wicht auf das Herausarbeiten allgemneiner verteilungstheoretischer und
-politischer Zusammenhinge gelegt und insgesamt ein instruktives Gut-
achten verfaBt, in dem sorgfiltig und klar die Bedenken gegen eine ge-
setzliche betriebliche Gewinnbeteiligung und die konkrete Regelung in
Frankreich vorgetragen werden, eine Regelung, die eher dazu geeignet
erscheint, weitere Ungleichverteilung (zumindest in der Gruppe der
Arbeitnehmer) zu schaffen. F6hl befiirwortet demgegeniiber eine stark
progressive Besteuerung hoher Gewinne sowie betriebsindividuelle
spezielle Leistungspramien fiir die Belegschaft, soweit ,,die Gewinne
durch eine besondere Anstrengung der Belegschaft, ihren Fleil}, ihre
Sorgfalt, ihre Sparsamkeit entstehen® (S.71). Hier — wie allgemein
auch bei spontanen ,,Experimente(n) auf dem Gebiet der Interessie-
rung der Belegschaft am Arbeitsergebnis — liegt die Bedeutung nicht
»in der Umverteilung der Einkommen oder Vermdégensbildung ...
sondern in der Produktivititssteigerung und in der Verbesserung der
zwischenmenschlichen Beziehungen® (S.72). Diese Vorstellungen (mo-
gen sie nun als ausreichend oder zu wenig weitreichend betrachtet
werden) sind personliche Wertentscheidungen Fohls und nicht mehr
als notwendige Folgerungen aus den Ergebnissen seines Gutachtens an-
zusehen, wohl aber ist eine konsequente Folgerung seine klare Aussage
dazu, daB es sich bei der franzésischen Regelung fiir uns um kein nach-
ahmenswertes Vorbild handeln kann; denn will man eine stirkere Ver-
mogensbildung der Arbeitnehmer iiber den Staatshaushalt erreichen
(wie es in Frankreich wohl iiberwiegend faktisch der Fall sein wird),
sollte man den Umweg iiber die betriebliche Gewinnbeteiligung mit
all seinen (zum Teil unvorhersehbaren) Nebenwirkungen vermeiden.

Winfried Schmi#hl, Frankfurt/M.



	Winfried Schmähl: Die Verteilungs Wirkung der
betrieblichen Gewinnbeteiligung in Frankreich

